
































TOP 9 BP-30 "Kleinfeld" Änd. 53 Lebensräume, Köttstorferstraße - Parz.
913, 921/3 je KG Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss

Bür ermeisterMa . Wall-Strasser ersucht G RM In . Atteneder um seinen
Bericht:

Mit Eingabe vom 14. 02. 2023 ersucht die Grundeigentümerin Gemeinnützige
Wohnungs-genossenschaft "Lebensräume" eingetr. Gen. mbH, Handel-Mazzetti-
Straße 1, 4021 Linz um Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 "Kleinfeld"

DerAusschuss hat sich in den vergangenen Sitzungen mehrfach mit dem
Bebauungsplan und den städtebaulichen Parametern auseinandergesetzt. Das
Ortsplanungsbüro erarbeitete zusätzlich eine Beschattungsstudie auf Grundlage des
Bebauungsentwurfes, um mögliche Auswirkungen auf die benachbarte bestehende
Bebauung erkennbar zu machen.

Es wurde umfassend die Durchwegungen des Planungsgebietes mittels Geh- und
Radwege diskutiert. Weiters darüber, ob bei dem nordöstlichen Baukörper fünf oder
sechs Geschoße als Höchstgrenze festgelegt werden sollten.
Aufgrund einer eingeholten Stellungnahme des Verkehrsplaners Herrn DI Martin
Seidel, ILF, entschied derAusschuss, dass jedenfalls ein Geh-, Radweg mit einer
Breite von 2, 3 m östlich des Parkstreifens entweder als öffentliches Gut oder als
Dienstbarkeit in den Bebauungsplan bzw. dessen schriftlichen Ergänzungen
aufgenommen wird. Außerdem ist eine bauplatzübergreifende Durchwegung mit
Verbindungsfunktion zwischen den Baufeldern sowie zu den angrenzenden
Wohngebieten gewünscht.
Bereits im Februar 2022 wurden im Ausschuss städtebauliche Parameter festgelegt,
bei der u.a. die Geschoßhöhe-, anzahl mit max. 3-5 Geschoßen definiert wurde.
Daher bekräftigte derAusschuss in seiner Sitzung am 24. 04. 2023, dass bei dem
nordöstlichsten Baufenster die maximale fünfgeschoßige Bebauung im
Bebauungsplan belassen werden soll.

Alle weiteren Einzelheiten sind dem Bebauungsplanänderungsentwurf als Beilage
dieser Verhandlungsschrift zu entnehmen.

DerAusschuss schlägt dem Gemeinderat einstimmig die
Grundsatzbeschlussfassung der Änderung Nr. 53 des Bebauungsplanes Nr. 30
"Kleinfeld" in der vorliegenden Form vor.

Die Zuständigkeit des Gemeinderates ergibt sich aus § 36 Abs. 3 00. Raumordnungs-
gesetz 1994 idgF.

Gesetzliche Grundlage:
Oö. Raumordnungsgesetz 1994 idgF. § 36 Abs 2

Anla enverzeichnis:

BP - 30/53 als pdf. - Beilage Nr 5

Finanzierun :

Trägt der Antragsteller.
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Beschlussvorschla :

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge den Grundsatzbeschluss
und die Einleitung des Verfahrens für die Änderung Nr. 53 des Bebauungsplanes Nr.
30 "Kleinfeld" fassen.

Wort rotokoll:

BGM Mag. Wall-Strasser teilt dazu mit, dass sich die Anlage Nahe dem neuen
Motorikpark befindet. Es wird dann ein Fahrverbot zu den Grünräumen geben
(Volleyballplatz, etc. ) Die Zufahrt ist von der anderen Seite her, vom Motorikpark,
möglich. Es wird ab Herbst einen neuen Steg über die Gusen geben. Somit ist auch
der Volleyballplatz gut zu erreichen.

GRM Gratzer erkennt die Arbeit des Planungsausschusses natürlich an und ist
überzeugt, dass er das Beste will. Sie verliest in Folge ihre Stellungnahme gegen
den Bau des angeführten Projektes. Ein gravierender Punkt, der gegen dieses
Projekt spricht, ist die weitere Versiegelung des Bodens. Die letzten Grünräume von
Gallneukirchen werden damit auch verbaut. Bei dieser Wohnanlage handelt es sich
um die Schaffung von 125 neuen Wohnungen. Diese sind sicher nicht notwendig, da
239 Wohnungen in Gallneukirchen leer stehen. Die Leerstandsnutzung wird somit
verhindert. Damit ist das Projekt nicht nachhaltig, da weiterhin Wohnungen leer
stehen und weitere leere Wohnungen dazu kommen. Ebenso wird es ein
Verkehrsproblem geben, da auch die Anrainer die Gaisbacherstraße nutzen müssen
Bereits jetzt nutzen 6000 Autos pro Tag die Gaisbacher Straße, wobei die
Einmündung gegenüber dem Feldweg ist und daher entsprechend gefährlich. Staus
beim Kreisverkehr sind vorprogrammiert. Noch gibt es in dieser Gegend viele
Freizeitflächen. Diese werden durch derartige Projekte nach und nach vernichtet. Es
wird auf die Anliegen der Bevölkerung nicht Rücksicht genommen. Diese wurde
informiert, ihre Bedenken wurden aber nicht aufgegriffen. Sie regt an, das Projekt
nochmals zu überdenken.

GRM Ing. Atteneder gibt GRM Gratzer Recht, dass durch dieses Projekt eine
Versiegelung stattfindet. Es wurde jedoch bereits vor länger als 20 Jahren diese
Fläche von Grün- in Bauland umgewidmet. Es wurde darauf Rücksicht genommen,
genug Grün in die Anlage zu bringen. Verkehrstechnisch ist er sich sehr wohl
bewusst, dass es nicht einfach ist, es wurde auch derVerkehrsaspekt bei der Anlage
berücksichtigt. Der Baugesellschaft wurden hohe Auflagen erteilt. Die Bürger in
Gallneukirchen sind dem Planungsausschuss wirklich sehr wichtig.

GRM Wurm teilt mit, dass sich Gegenden wohl entwickeln dürfen, aber auch
Meinungen können sich über die Jahre entwickeln. Er war bei der Entscheidung vor
20 Jahren nicht dabei. Er war bei der Projektentwicklung des Motorikparks dabei.
Dabei wurde Rücksicht darauf genommen, dass der Parkplatz beim Motorikpark nicht
versiegelt wird. Es ist ein Paradoxon, wenn man dann in Richtung dieses
Wohnprojekts blickt, wo alles verbaut und versiegelt ist. Er ruft auf, sich auch
bewusst zu machen, dass jeder Haushalt mindestens ein Auto hat und
dementsprechend viel zusätzlicher Verkehr auf uns zukommt.

SRM Kaindlstorfer findet es gut, dass man sich nun über Raumordnung Gedanken
macht. Dieses Grundstück wurde vor langer Zeit als Baugrundstück gewidmet. Es
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